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Stadt Röbel/Müritz

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Stabstelle Personal/ allgem. Verwaltung

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

25-2020-055

08.10.2020
Lübke, Heidemarie

Geschäftsordnung der Stadtvertretung Röbel/Müritz
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 30.11.2020 Hauptausschuss Röbel/Müritz
Ö 15.12.2020 Stadtvertretung  Röbel/Müritz

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Röbel/Müritz beschließt die anliegenede Geschäftsordnung der 
Stadtvertretung Röbel/Müritz.

Sachverhalt: 
Die Geschäftsordnung der Stadtvertretung Röbel/Müritz enthält bisher keine Regelung zum 
Versand der Einladungen zu den Stadtvertreter- und Ausschusssitzungen. 
Durch die Stadtvertreter wird im Zuge der Digitalisierung der Versand der Sitzungsunterlagen 
per E-Mail gewünscht.
Gem. § 29 Abs. 1 Satz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – 
Vorpommern (KV M-V) kann die Einladung schriftlich oder sofern es die Geschäftsordnung 
bestimmt, elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung erfolgen.
Die Geschäftsordnung soll mit der elektronischen Einladung zugleich regeln, dass die 
Stadtvertreter und Ausschussmitglieder verpflichtet werden, ihre E-Mail-Adresse und deren 
Änderungen mitzuteilen und die Ladungsfrist mit dem rechtzeitigen Absenden der E-Mail 
gewahrt ist, da der Zeitpunkt der tatsächlichen Wahrnehmung der E-Mail durch den 
Stadtvertreter schwer nachweisbar ist.

Jedes Mitglied der Stadtvertretung bzw. Ausschusses kann gem. § 29 Abs. 1 Satz 2 KV M-V 
verlangen, seine Einladung schriftlich statt elektronisch zu erhalten.
 

Finanzielle Auswirkungen X Nein Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein Ja, Produktkonto ………………….
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n:
Geschäftsordnung der Stadtvertretung
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Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiter/in Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Lübke, Heidemarie

Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift
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